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Hygieneplan Corona IGS Helpsen 

Ergänzend werden mit dieser Ausgabe fünf Stufen eingeführt: 

drei Stufen (1 -3) unterteilen das Szenario A,  

Szenario B ist Stufe 4 und 

 Szenario C ist Stufe 5.  

Einen genauen Überblick über die Maßnahmen, die in der jeweiligen Stufe gelten, 
sind dem Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona Schule zu entnehmen.  

Aufschlüsselung der Stufen: 
Stufe  Szenario  Wesentliche Maßnahmen  

Stufe 1 (A)  

  

Erhöhtes   

Infektionsgeschehen  

  

unter 35  
Neuinfektionen 
pro 100.000   
in 7 Tagen  

  

Szenario A   

  

Eingeschränkter  

Regelbetrieb  

• Abstand außerhalb der Kohorten  

• Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb des Unterrichts, wenn 
Kohorten sich mischen, und/oder Abstände nicht eingehalten werden können   

• Einschränkung von Schulaktivitäten mit potentiell erhöhter 

Infektionsgefährdung (Singen, Chor)  

Stufe 2 (A)  

  

Deutliche erhöhtes   

Infektionsgeschehen  

  

ab 35 bis unter 
50 
Neuinfektionen  
pro 100.000   
in 7 Tagen  

  

Szenario A  

  

Eingeschränkter  

Regelbetrieb  

Zusätzlich zu Stufe 1, z. B.  

  Erweiterte Schutzmaßnahmen für vulnerable Gruppen (für SuS und Beschäftigte)  
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Stufe 3 (A)  

  

Starkes   

Infektionsgeschehen  

  

ab 50  

Neuinfektionen  
pro 100.000 in 7 
Tagen  
  

  

  

Szenario A  

  

Eingeschränkter  

Regelbetrieb  

  

  

Zusätzlich zu Stufe 1 und 2, z. B.  

• Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht (nicht im Primarbereich)  

• Verschärfung der Besucher-Regelungen   

• Einschränkung (bisher Untersagung) von Schulaktivitäten mit potentiell 
erhöhter Infektionsgefährdung (Einzel-Singen, Blasorchester, 
Kontaktsportarten).  

• Ganztag: Das Kohorten-Prinzip umfasst hier maximal einen Schuljahrgang.  

  

 
Stufe  Szenario  Wesentliche Maßnahmen  

Stufe 4 (B)  

  

Sehr starkes  

Infektionsgeschehen  

  

Szenario B  

  

Kombination aus 
Präsenzunterricht  
und 

Distanzunter- 

richt   

  

  

Szenario B sieht Unterricht mit geteilten Klassen abwechselnd zu Hause und in 

der Schule vor.  Es gilt dann insbesondere:   

• Erweiterter Distanzunterricht und verminderter Präsenzbetrieb von Schulen 

(maximal 16 Personen in Präsenzunterricht)  

• Mindestabstand von 1,5 Metern wieder zu anderen Personen   

• Einschränkung von Schulaktivitäten mit potentiell erhöhter 

Infektionsgefährdung (Chor, Blasorchester, Kontaktsportarten)  

• An offenen Ganztagsschulen findet kein Nachmittagsangebot statt. Angebote 

an teilgebundenen und vollgebundenen Ganztagsschulen an Tagen mit für 

alle Schülerinnen und Schüler verpflichtendem Ganztagsangebot können 

weiterhin stattfinden  

• Erweiterter Schutz vulnerabler Gruppen  Auslöser:   

Überschreitet die Stadt oder der Landkreis am Standort den Inzidenzwert von 100 

UND das Gesundheitsamt hat eine Infektionsschutzmaßnahme für mindestens eine 

Klasse oder Lerngruppe angeordnet, wechselt die Schule automatisch für 14 Tage 

in das Unterrichts-Szenario B.  

Überschreitet die Stadt oder der Landkreis am Standort den Inzidenzwert von 200, 

wechseln die Sekundarbereiche I (ab Jahrgang 7) und II der Schulen am Standort 

für mindestens 14 Tage automatisch in das Unterrichts-Szenario B.  

Stufe 5 (C)  

Eskalierendes   

Infektionsgeschehen  

  

  

Szenario C  

  

Distanzunterricht  

Die Schulen sind gem. der Landesverordnung oder auf Anordnung des 
Gesundheitsamtes geschlossen. Der Unterricht wird vollständig als 
Distanzunterricht durchgeführt.  
  

Für die Notbetreuung bei Schulschließungen gelten die Vorgaben zum Szenario B.  

Ermittlung der Inzidenzzahl durch die Schulen  

Die Inzidenz unter https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen ist zu Grunde zulegen. Diese Seite 

wird täglich ab 9.00 Uhr aktualisiert. Für den Folgetag ist dann gegebenenfalls die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung im Unterricht verpflichtend umzusetzen. Einer Anordnung durch das zuständige Gesundheitsamt bedarf es in diesem 

Falle nicht mehr. 

  

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen
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Mund-Nasen-Bedeckung  Allgemeines, alle Szenarien 
Außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen ist eine Mund-Nasen-
Bedeckung (MNB)/Maske zu tragen, wenn der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann.  Im Außengelände gilt dies, wenn der 
Abstand von 1,50m zu Personen anderer Kohorten nicht eingehalten 
werden kann.  
 

Bei der Nutzung von Spielplatzgeräten und beim Sport dürfen keine Schals, Halstücher   
              oder Baumwollmasken genutzt werden, die am Hinterkopf zugeschnürt werden, da    
              hier Unfallgefahr (Hängenbleiben) besteht! 

 Die Verpflichtung zum Tragen einer MNB kann bei körperlichen, psychischen 
Beeinträchtigungen oder einer Vorerkrankung (zum Beispiel einer schweren Herz- 
und Lungenerkrankung) mit einem ärztlichen Attest ausgenommen werden. In 
diesem muss glaubhaft gemacht werden, dass die MNB nicht zumutbar ist. (Der 
Schulleitung vorlegen!) Können Personen keine MNB tragen, ist eine 
diskriminierungsfreie Teilhabe zu ermöglichen und keine Ersatzmaßnahmen 
vorzusehen. 

 Bei Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung 
ist hinsichtlich der Zumutbarkeit einer MNB eine differenzierte Bewertung 
vorzunehmen und jede Schülerin und jeder Schüler jeweils individuell zu 
betrachten. Hierzu sollte sonderpädagogische Expertise vor Ort oder ggf. der 
Fachbereich IB der Schulbehörde/das zuständige RZI heran-gezogen werden. Als 
Nachweis wird das aktuelle Fördergutachten als vergleichbare amtliche 
Bescheinigung angesehen, ein zusätzliches ärztliches Attest ist nicht erforderlich. 

 
Anordnung des Tragens von MNB im Unterricht ab einer Inzidenzzahl von 50 oder 
einer Infektionsschutzmaßnahme des Gesundheitsamtes  
(voraussichtlich 14 Tage) 
 Der Schulalltag soll gezielt Pausen vom Tragen der MNB innerhalb der Kohorte 

ermöglichen: Bewegung im Freien unter Berücksichtigung der Abstandsregelung 
 Pausengestaltung/Unterrichtskonzepte sind entsprechend zu organisieren, dass 

kurze Gänge/Pausen innerhalb der Kohorte ohne Maskenpflicht ermöglicht werden. 
 In der Mensa kann die MNB abgesetzt werden, wenn die Kohorten- und 

Abstandsregeln eingehalten werden. 
 SuS müssen mehrere MNB für sich verfügbar haben! Bei Durchfeuchtung (alle 2 bis 

3 Stunden) wechseln! 
 Bereitstellung durch Elternhäuser – Die Schulen sollte Ersatzmasken für SuS im 

Notfall vorhalten (ggf. kostenpflichtig) 
 In speziellen Unterrichtssituationen (z.B. Sprachunterricht) darf die Maske 

kurzfristig abgesetzt werden, auch im Sportunterricht, wenn die Vorgaben für den 
Sportunterricht eingehalten werden. 

 Im Szenario B keine Maskenpflicht im Unterricht, da der Mindestabstand 
eingehalten werden kann. 

 
Die zuständigen Behörden können regional weitere Schutzmaßnahmen bestimmen! 
 



Hygieneplan IGS Helpsen                                                                     Stand          22.10.2020 

  02.11. 2020 
                                                                                                                                        19.11.2020 
                                                                                                                                       30.11.2020 

 4 

Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist jede geeignete textile oder textilähnliche Barriere, die 
auf-grund ihrer Beschaffenheit eine Ausbreitung von übertragungsfähigen 
Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen und Aussprache verringert, unabhängig von 
einer Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie. Die Mund-Nasen-Bedeckung 
ist nur geeignet, wenn sie Mund und Nase vollständig bedeckt und an den Rändern eng 
anliegt. Genutzt werden können auch partikel-filtrierende Halbmasken (FFP2/3-
Masken) ohne Ventil. FFP2/3-Maskenmit Ausatemventildürfen nicht verwendet werden. 
Diese filtern nur die eingeatmete Luft und sind daher für den Fremdschutz nicht 
geeignet. 
Visiere/Plexiglastrennwände reichen nicht aus, da die Aerosole das Visier umströmen. 
Wer aus medizinischen oder anderen triftigen Gründen keinen MNB tragen darf, kann 
durch das Tragen eines Visiers einen, vielleicht auch nur minimalen, Beitrag leisten. 
 
Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht  
a) während der Pausen, soweit sich die Personen außerhalb geschlossener Räume 
innerhalb ihrer Kohorten aufhalten,  
b) während der Pausen, soweit sich Personen unterschiedlicher Kohorten außerhalb 
geschlossener Räume aufhalten und das Abstandsgebot von 1,5 m eingehalten wird, 
c) während Räume gelüftet werden  
d) beim Essen und Trinken innerhalb der Kohorten 
e) bei der Ausführung berufsbezogener, dauerhafter schwerer körperlicher Tätigkei.t 
f) während Abschlussprüfungen, solange die Personen einen Sitzplatz eingenommen hat 
und das Abstandsgebot von 1,5 m eingehalten wird. 
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/ 

Szenario B 
 
Im „Szenario B“ (Schule im Wechselmodell) besteht keine Verpflichtung zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung. Diese kann auch nicht durch die Schulleitung oder einzelne Lehr-
kräfte ausgesprochen werden. Das örtliche Gesundheitsamt kann aber das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung auf Grundlage des IfSG anordnen. Außerhalb von Unterrichts- und 
Arbeitsräumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) in von der Schule besonders 
gekennzeichneten Bereichen zu tragen, in denen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ein 
Abstand von mindestens 1,5 Metern zu Personen anderer Lerngruppen nicht 
gewährleistet werden kann. Das betrifft in der Regel Gänge, Flure, Versammlungsräume 
usw., ggf. auch das Außengelände. 
 
Verpflichtung zum Tragen der MNB im Unterricht: 
Grundsätzlich gilt: Die Mund-Nasen-Bedeckung kann im Unterricht kurzzeitig von 
einzelnen Personen abgenommen werden, wenn dies zwingend für die Unterrichtsziele 
erforderlich ist, z.B. im Sprachunterricht oder im Unterricht für Schülerinnen und Schüler 
mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung. Falls dies für die Kommunikation mit 
Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpaedagogischer Unterstützung 
erforderlich ist, können auch deren Mitschülerinnen und Mitschüler sowie die Lehrkräfte 
die MNB kurzfristig abnehmen. Darüber hinaus ist u. U. die Frage der Zumutbarkeit des 
Tragens einer MNB zu klären (vgl. Kap.6.4.1). Bei der Sportausübung ist vom Tragen der 
Mund-Nasen-Bedeckung abzusehen. 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/
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Stufe 1 A: Verpflichtung nur bei einer Infektionsmaßnahme (Dauer 14 Tage) 
Stufe 2 A: MNB empfohlen, Verpflichtung nur bei einer Infektionsmaßnahme (Dauer 14 
Tage) 
Stufe 3 A: Verpflichtung zum Tragen der Maske im Unterricht ab Inzidenz 50 
Stufe 4 Szenario B 
Im Wechselmodell ist das Tragen der MNB im Unterricht empfohlen. Abgesehen werden 
kann von dieser Empfehlung, wenn die SuS 1,50 m Abstand an den Plätzen einhalten und 
kein Unterrichtsgespräch stattfindet. 

Kontaktbeschränkung 
Jeglicher Körperkontakt ist zu vermeiden (kein Händeschütteln, Umarmen, Abklatschen 
etc.) Der Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken, Geländer etc. ist 
möglichst zu minimieren, ggf. Ellenbogen benutzen. 

Kohorten 
Eine Kohorte ist eine festgelegte Gruppe, die aus mehreren Lerngruppen bestehen kann 
und in ihrer Personenzusammensetzung möglichst unverändert bleibt. An der IGS 
Helpsen besteht eine Kohorte aus den Schülerinnen und Schülern eines Jahrgangs.   
(Abweichungen darf es in Ganztags- und Betreuungsangeboten geben - siehe Punkt 10) 

Information und Unterweisung zu Infektionsschutzmaßnahmen 
Sowohl Schülerinnen und Schüler (SuS), als auch Erziehungsberechtigte und 
schulfremde Personen müssen in geeigneter Form von den Maßnahmen unterrichtet 
werden. 
Mit SuS ist das Einhalten der Hygienemaßnahmen altersgerecht zu üben. 
Dies gilt ebenso für die Abstands- und Hygieneregeln an der Bushaltestelle und 
Maskenpflicht für alle. 

 
 
 
Spezielle Hinweise: 
 
Konferenzen und Besprechungen, auch Elternsprechtage sind zulässig, sollten auf das 
notwendige Maß reduziert werden. Es gilt die Einhaltung des Mindestabstandes. 
Alternativ sind Onlinekonferenzen möglich. Jeglicher Kontakt in der Schule von 
schulfremden Personen muss dokumentiert werden (Name, Grund, Uhrzeit, Dauer) 
 
 
Während Praktika und Praxisphasen gelten die in den Unternehmen und Institutionen 
geltenden Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen. 
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Praktika sind bis 31.03.2020 verboten. 
 
Während der Ersten Hilfe gilt an erster Stelle die Sicherheit der Ersthelfenden. Wenn 
möglich muss der Sicherheitsabstand eingehalten werden, alle beteiligten Personen 
tragen eine MNB/Maske, bei Körperkontakt Einmalhandschuhe. Bei einer Herz-
Lungenbelebung soll der Abstand zum Gesicht eingehalten werden, die isolierte 
Herzmassage ist ausreichend. Die Atmung soll anhand der Bewegung des Brustkorbes 
beobachtet werden. (Bei vorhandener Beatmungsmaske kann diese verwendet werden.) 
Bei Beatmung von Kindern muss jeder selbst entscheiden, ob der Ersthelfer es tut. 
Nach der Erste-Hilfe-Leistung erfolgt gründliches Händewaschen und eine ergänzende 
Desinfektion. 
 

Regularien und Maßnahmen zum Schulbetrieb  
 

1. Maßnahmen Szenario A/B/C 
2. Schulbesuch bei Erkrankung/Meldepflicht 
3. Zutrittsbeschränkungen 
4. Persönliche Hygiene 
5. Dokumentation zur Nachverfolgung 
6. Unterrichtsgeschehen 
7. Musizieren 
8. Sportunterricht 
9. NW, Kunst, textiles Gestalten, Technik, Hauswirtschaft 
10. Darstellendes Spiel 
11. Pausen, Aufenthaltsbereiche, Flure 
12. Evakuierungsübungen 
13. Ganztagsbetrieb 
14. Lüftung 
15. Hygiene Räume, Oberflächen Sanitärräume 
16. Risikogruppen 
17. Anlage 28 – ärztliche Bescheinigung für Beschäftigte an Schulen 

 
 

1.  Szenario A/B/C 

 
1.1. Szenario A Eingeschränkter Regelbetrieb 

 eingeschränkter Regelbetrieb:  weitgehend normaler Unterricht 
 Kohortenprinzip 
 innerhalb einer Kohorte ist das Abstandsgebot aufgehoben 
 Für Lehrer, päd. Mitarbeiter, Mitarbeiter allgemein und 

Kohortengruppen untereinander gilt das Abstandsgebot von  
1, 50 m in allen Bereichen. 
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1.2. Szenario B Schule im Wechselmodell 
 
Eine Verpflichtung zum Wechsel in Szenario B (Schule im Wechselmodell) 
besteht in folgenden Fällen:  
a) Wenn am Standort der Schule die 7-Tage-Inzidenz 100 oder mehr 

beträgt, und eine andere die Schule betreffende 
Infektionsschutzmaßnahme für mind. eine Lerngruppe angeordnet 
wurde, für die Dauer von 14 Tagen ab Verhängung der 
Infektionsschutzmaßnahme.  

b) Ab Schuljahrgang 7,  
wenn am Standort der Schule die 7-Tage-Inzidenz 200 oder mehr 
beträgt, für die Dauer der Überschreitung, mindestens für 14 Tage.  

 
 Bei erhöhtem Infektionszahlen kann das örtliche Gesundheitsamt 

feststellen, das zu Szenario B gewechselt wird: Kombination aus 
Präsenzunterricht und Lernen zu Hause. Hier gilt wieder der 
Hygieneplan vom 30.06.2020, bzw. die Anmerkung im aktuellen 
Hygieneplan 

 Maximal 16 Personen inklusive Lehrkraft und 
IntegrationsassistInnen 

 Mindestabstand 1,50 m auch wieder innerhalb der 
Lerngruppen/Kohorten 

 Schulaktivitäten mit potenziell erhöhter Infektionsgefährdung (Chor, 
Bläserorchester, Kontaktsportarten) müssen untersagt (in der 
Übersicht steht „eingeschränkt“ werden ???) 

 Keine Verpflichtung der MNB, auch nicht durch SL oder Lehrkräfte 
aussprechbar. 

 
1.3. Szenario C Quarantäne und Shutdown 

 Bei lokalen oder landesweitern Schließungen können ganze 
Schulen einzelne Jahrgänge, Gebäudenutzer oder Klassen in 
Quarantäne versetzt werden. 

 Die Entscheidung trifft ausschließlich das örtliche Gesundheitsamt 
nicht die Schule. 

 SuS lernen ausschließlich zu Hause, Lehrkräfte leiten an und 
kommunizieren regelmäßig mit den SuS. 

 

2. Schulbesuch bei Erkrankung (siehe Anhang) 

2.1. Personen, die eindeutig krank sind (z. Bsp. Fieber) dürfen die Schule 
unabhängig von der Ursache nicht besuchen! 
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 Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des 

Wohlbefindens (z. B. nur Schnupfen, leichter Husten) kann die Schule 
besucht werden. Dies gilt auch bei Vorerkrankungen (z. B. Heuschnupfen, 
Pollenallergie).  

 Bei Infekten mit ausgeprägter Erkrankung muss die Genesung 
abgewartet werden und die Personen 48 Stunden symptomfrei sein, ehe 
die Schule wieder besucht werden darf 

 Bei schwerer Symptomatik (Fieber über 38.5, akute 
Atemwegserkrankung, starker Husten muss ärztliche Hilfe in Anspruch 
genommen werden. Der Arzt entscheidet wann die Person wieder zur 
Schule darf, bzw. ob ein CoV-2 Test gemacht werden muss. 

 
 Stufe 3 Szenario A und Stufe 4 Szenario B: auch bei ausgeprägter 

Erkrankung sollte ärztlicher Rat eingeholt werden, welcher entscheidet, 
wann ein Schulbesuch wieder zugelassen werden kann! 

 
2.2.  Ausschluss vom Schulbesuch / Tätigkeit in der Schule 

 Positiver SARS CoV-2 Test 
 Nach engem Kontakt zu bestätigten Covid-19 Fall = häusliche Quarantäne 
 Rückkehr aus Risikogebiet (Meldung beim Gesundheitsamt, event. 

häusliche Quarantäne) 
 
Über die Wiederzulassung zur Schule nach Covid-19 Erkrankung entscheidet 
das örtliche Gesundheitsamt. 
 

2.3.  Symptome in der Schule 
 Fieber/ernsthafte Symptome: Person wird isoliert und nach Hause  
 Person muss MNB/Maske tragen 
 Kinder und Personen aus dem selben Haushalt (Geschwisterkinder) werden 

ebenfalls nach Hause geschickt. 
 Verpflichtende ärztliche Abklärung (Arztpraxis nicht ohne Ankündigung 

betreten) 
 Außerhalb der Praxiszeiten: ärztlichen Bereitschaftsdienst oder Tel.Nr 

116117, oder 112 anrufen! 
 

2.4  Meldepflicht 
 Eine Covid 19 Erkrankung muss mit Diagnose der Schulleitung sofort 

gemeldet werden! (Anruf, Mail; gegebenenfalls auch durch 3. Personen) 
 Schulleitung muss dies sofort dem Gesundheitsamt melden. 

 

Zutrittsbeschränkungen 

3.1   Zutrittsbeschränkungen 
 Der Zutritt von Personen, die nicht regelmäßig in der Schule unterrichtet 

werden oder dort arbeiten, soll auf ein Minimum beschränkt werden. 



Hygieneplan IGS Helpsen                                                                     Stand          22.10.2020 

  02.11. 2020 
                                                                                                                                        19.11.2020 
                                                                                                                                       30.11.2020 

 9 

 und nur nach Anmeldung unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 
m erfolgen. 

 Die Kontaktdaten (Name, Datum, Uhrzeit des Betretens und Verlassens, 
Telefonnummer) müssend dokumentiert werden. 

 Dies gilt für: HandwerkerInnen, VertreterInnen der Schulaufsicht, 
FachleiterInnen, außerschulische KooperationspartnerInnen, 
Erziehungsberechtigte...) 

 Die Dokumentation ist 3 Wochen aufzuheben und gegebenenfalls dem 
Gesundheitsamt zur Verfügung zu stellen. 

 Eine Begleitung von SuS durch Eltern und Erziehungsberechtigte ist 
grundsätzlich untersagt, bzw. auf ein Minimum zu beschränken. Auskünfte 
über schulische Leistungen sind möglichst telefonisch zu geben. 

 
 
Stufe 3 (A) und Stufe 4 (Szenario B): 
Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder dort nicht 
regelmäßig tätig sind, ist nach Möglichkeit während des Schulbetriebs auf ein Minimum zu 
beschränken und soll nur nach Anmeldung aus einem wichtigen Grund unter Einhaltung 
des Mindestabstands von 1,5 Metern erfolgen 
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4.   Persönliche Hygiene 

4.1. Wichtigste Maßnahmen 
 

 
 

 Händedesinfektion ist nur sinnvoll, wenn das Händewaschen nicht 
möglich oder Kontakt mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem zustande 
gekommen ist. 

 Die Nutzung von Desinfektionsmitteln ist altersgemäß zu erklären. 
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 Unter der 6. Klassenstufe sind Desinfektionmittelspender nur unter 
Aufsicht zu nutzen. 

 Desinfektionsmittel sind vor dem Zugriff von SuS sicher und verschlossen 
aufzubewahren! 

 SuS ist die Entflammbarkeit von Desinfektionsmitteln verdeutlichen! 
 Händedesinfektionsmittel nicht für Flächendesinfektion nutzen! 

(Explosionsgefahr) 
 Für Szenario B: Das Abstandsgebot ist wieder überall zu beachten! Tische in den 

Klassenräumen entsprechend weit auseinanderstellen, geteilte Lerngruppen 
werden umschichtig unterrichtet, maximal 16 Personen inkl. Lehrkraft und 
Integrationsassistenten. 

 

5.  Dokumentation und Nachverfolgung 

 Alle Lerngruppen, Kohorten, Betreuungs- und Ganztagsangebote müssen in ihrer    
 Zusammensetzung dokumentiert werden: 

  Anwesenheit im Klassenbuch 
 Sitzordung für jede Klasse und Kurs: Änderungen der Sitzordnung sind 

möglichst zu vermeiden. 
 Dokumentation des gesamten anwesenden Personals (Stunden- und 

Vertretungsplan) 
 Dokumentation aller weiteren Personen (siehe 3.1 Zutrittsbeschränkungen) 

 

6.   Unterrichtsorganisation 

6.1  Kohortenprinzip 
 Kohorten möglichst klein halten 
 Kohorten fest definieren 
 Zahl der Lehrkräfte und PM innerhalb der Kohorten möglichst beschränken 
 maximal ein Schuljahrgang 
 von anderen Kohorten trennen (getrennte Pausenbereiche) 
 Innerhalb der Kohorte (nur SuS) ist das Abstandsgebot aufgehoben. 
 Beim Zusammentreffen / der Begegnungen unterschiedlicher Kohorten gilt 

das Abstandsgebot von 1,50 m. 
 IntegrationsassistentIn und SchülerIn bilden eine Einheit, Abstandsgebot 

aufgehoben (Szanario A und B) 
 Aufhebung der Kohorte bei festen Gruppen in Ganztags- oder 

Betreuungsangeboten (Mischung nur aus je 2 Jahrgängen) (bis zu einem 
Inzidenzwert von 50), 

 Eventuelle jahrgangs- oder schulübergreifende Angebote sind nur mit 
Mindestabstand zu ermöglichen. 

 Klassentüren bleiben durchgehend geöffnet 
 

6.2  gemeinsam genutzte Gegenstände 
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 Arbeits- und Unterrichtsmaterialien können entgegengenommen werden: 
sowohl im Unterricht hergestellte und zur Verfügung gestellte Materialien, als 
auch für die unterrichtsunterstützenden oder –ersetzenden Lernsituationen 
von SuS zu Hause. 

 Gemeinsam genutzte Gegenstände sind anschließend mit Seife zu reinigen. Vor 
dem Benutzten gründlich die Hände mit Seife waschen. 
Dies gilt beispielsweise für: 
Tablets... 
Sportgeräte 
Musikinstrumente 
Requisiten 
Werkzeuge und Geräte 

 Private Gegenstände (Becher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte...) dürfen 
nicht mit anderen geteilt werden. 

 Die Weitergabe oder gemeinsame Benutzung von Gegenständen, die intensiv 
mit den Händen oder dem Gesicht berührt werden, soll möglichst vermieden 
werden, bzw. mit entsprechenden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Sollte 
dies nicht möglich sein ist ein Händewaschen vor und nach der Nutzung der 
Gegenstände einzuhalten. Kontakt mit Nase, Mund und Augen ist in jedem Fall 
zu vermeiden. (Unsere Fachbereichshygienekonzepte haben diesen Punkt 
bereits aufgenommen) 
 

6.3   Abstandsgebot Lehrer / päd. Mitarbeiter / Personal 
 Alle kohortenübergreifenden Mitarbeiter müssen sich an das Abstandsgebot 

halten 

7.  Musikunterricht 

       Singen alle Stufen: 
Eine Regelung zum Singen bei niedrigem Infektionsgeschehen wird zzt. geprüft. Bis dahin 
gilt:  
Singen im Unterricht und im Chor sowie Sprechübungen sind nur unter freiem Himmel 
unter Einhaltung eines Mindestabstands von 2 Metern zulässig. 
In Räumlichkeiten dürfen diese Aktivitäten aufgrund des erhöhten Übertragungsrisikos 
durch vermehrte Tröpfchenfreisetzung und Aerosolbildung nichtstattfinden. 
 
   Singen Stufe 1 (A) und 2 (A) 
Einzelunterricht Gesang darf nur unter Berücksichtigung folgender Voraussetzungen 
erfolgen:  

 Der Raum wurde vorher gut gelüftet. 
 Pro 10 m² Unterrichtsfläche darf sich maximal eine Schülerin oder ein Schüler 

aufhalten. Zwischen allen Personen wird ein Abstand von min. 3 Metern 
eingehalten.  

 Der Raum ist nach 20 Minuten Singen und am Unterrichtsende gut zu lüften. 
 Während des Singens wird empfohlen eine MNB zu tragen Im Primarbereich sollten 

die Eltern darüber vorab informiert werden. 

Grundsätzlich sollte wo immer möglich, Abstand gehalten werden! 
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  Stufe 3 (A) und Stufe 4 (Szenario B) 
Einzelgesangsunterricht untersagt 
      
 
 
 
 
Insrumentalunterricht (Blasinstrumente)  
Stufe 1 (A) und Stufe 2(A) 
 

Das Spielen von Blasinstrumenten darf in Räumlichkeiten unter Berücksichtigung 
folgender Voraussetzungen erfolgen: 

 Mindestabstand von 1,50 Metern. 
 Das während des Spielens entstehende Kondenswasser ist als potentiell infektiös 

anzusehen und muss mit Einmaltüchern aufgefangen werden. Ein bloßes 
„Ausblasen“ ist zu unterlassen. Anschließend müssen die Hände gewaschen oder 
desinfiziert werden. 

 Vor der Öffnung bzw. dem Schalltrichter der Blasinstrumente ist ein sehr dünnes 
und dicht gewebtes Textil-oder Papiertuch zu befestigen.  

 Notenständer sollen personenbezogen verwendet werden. 
 Nach dem Spielen sind Notenständer und Handkontaktflächen im Umfeld der 

Bläser zu reinigen. Tensidhaltige Reinigungsmittel wie Seife und Spülmittel sind 
hier ausreichend. 

 Im Rahmen der täglichen Reinigung (Unterhaltsreinigung) ist nach dem 
Spielbetrieb der Fußboden im Arbeitsbereich der Blasinstrumentengruppe 
gründlich zu reinigen  

 Ein Plexiglasschutz vor den Blechbläsern ist nicht notwendig.Blasinstrumente 
sind ausschließlich personenbezogen zu benutzen. 

Stufe 3 (A) Abstandsregeln, Gruppengröße höchstens 35 innerhalb der Kohorte, 
 
Das Spielen von Blasinstrumenten darf in Räumlichkeiten unter Berücksichtigung der 
Vorgaben zu Stufe 1 und Stufe 2 erfolgen.  
Ergänzend sind folgende Voraussetzungen einzuhalten: 

 Der Raum wurde vorher gut gelüftet  
 Pro 10 m² Unterrichtsfläche darf sich maximal eine Schülerin oder ein Schüler auf-

halten.  
 Der Raum ist nach 20 Minuten Spielen und am Unterrichtsende gut zu lüften 

 
Stufe 4 (Szenario B) 
 
Das Spielen von Blasinstrumenten darf in Räumlichkeiten nicht erfolgen. 
 
Musizieren mit anderen Instrumenten Stufen 1 bis 4, Szenario A und B 
 
Beim Musizieren mit anderen Instrumenten als Blasinstrumenten sind die Abstandsregeln 
des jeweiligen Szenarios einzuhalten. 
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 Weitergabe oder gemeinsame Benutzung von Instrumenten sollte möglichst 
vermieden werden.  

 Bei der wechselnden Nutzung von Instrumenten muss sich jede Musikerin/jeder 
Musiker vor der Nutzung des Instruments die Hände waschen oder desinfizieren. 

 Instrumente, die ausnahmsweise von verschiedenen Personen genutzt werden, sind 
zwischen den Nutzungen angemessen zu reinigen. 

 Tensidhaltige Reinigungsmittel wie Seife und Spülmittel sind hier ausreichend. 

 

 

8.   Sportunterricht 

 Sportunterricht findet im Klassen- oder Kursverband (Kohorte) statt. 
 Stufe 1 (A) Abstandsregeln, Gruppengröße höchstens 35 innerhalb der Kohorte,  
 Stufe 2 (A) Abstandsregeln, Gruppengröße höchstens 35 innerhalb der Kohorte, 

Schulsport kontaktlos, Direkte körperliche Hilfestellungen dürfen nur mit Mund-
Nasen-Bedeckung gegeben werden. 
Für Stufe 1 (A) und 2 (B) Für die Dauer, die gemäß Niedersächsischer Verordnung 
über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 
(Niedersächsische Corona-Verordnung) die Schwimmstätten einer Betriebs- bzw. 
Dienstleistungsbeschränkung unterliegen, ist das Schulschwimmen untersagt.  

 Stufe 3 (A): Gruppengröße höchstens 35 innerhalb der Kohorte, Mindestabstand 2 
während der gesamten Zeit, Hilfestellung nur zur Unfallverhütung mit MNB, 
erlaubte Sporthandlung sind der Tabelle zu entnehmen. 

 Stufe 4 (Szenario B): Warteschlangen und Gruppenansammlungen vor der 
Umkleide vermeiden, dort Abstand 1,5 einhalten, während der Sportausübung 
dauerhaft 2 m Abstand, Hilfestellung nur zur Unfallvermeidung mit Maske 

 In Stufe 3 (A) und 4 (B) sind hochintensive Ausdauerbelastungen in niedrigen 
Räumen zu vermeiden. 

 Sportgeräte möglichst personenbezogen nutzen, im Anschluss mit Seife reinigen 
 Kohortenintern (feste Gruppe) ermöglichen außerunterrichtliche 

Sportveranstaltungen wie Bundesjugendspiele. 
 SuS werden über konkrete Hygieneregeln im Sportunterricht informiert 
 Bei der sportlichen Betätigung sollte grundsätzlich geprüft werden, welche 

Sportarten im Freien bevorzugt stattfinden können. 
 Auch in der Halle soll das Lüftungsprinzip 20-5-20 befolgt werden. Hierfür sollen 

möglichst alle Fenster und Türen geöffnet werden (auch die Notausgänge) 
 Die Nutzung von Haartrocknern ist zur Vermeidung von Luftverwirbelungen nicht 

zulässig. 
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9. NW, Textiles Gestalten, Kunst, Technik, Hauswirtschaft 

 Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sind praktische Tätigkeiten 
und Versuche gestattet. 

 Das Eingreifen der Lehrkraft kann zu einer Unterschreitung des 
Mindestabstands führen; daher: Maskenpflicht beim Experimentieren 

 Geräte und Werkzeuge, die mit den Händen bedient oder benutzt werden, 
sollten nach Möglichkeit personenbezogen verwendet werden 
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 Die gemeinsam genutzten Gegenstände sind am Ende des Unterrichts 
hygienisch abzuwischen, soweit dies möglich ist. Tensidhaltige 
Reinigungsmittel (Seife oder Spülmittel) sind hier ausreichend. 

 Vor und nach der gemeinsamen Nutzung sollten die Hände gründlich 
gewaschen werden. 

 Schutzbrillen sind personenbezogen zu verwenden und vor der 

Wiederverwendung durch andere Personen hygienisch gereinigt werden. 

Auch hier reicht die Reinigung mit Tensiden. 

 Beim Experimentieren muss ein stets fester Platz zugewiesen sein und dieser 

muss dokumentiert werden. 

 Die Reinigung von gemeinsam genutztem Geschirr sollte Im Geschirrspüler 

bei 60 Grad Celsius liegen. Bei manuellen Spülprozessen sollte möglichst 

warmes Wasser (>45 Grad, nicht höher als 50 Grad, zum Schutz der Hände) 

und Spülmittel verwendet werden. (Gilt für alle Bereiche in der Schule) 
 

Im Übrigen ist zu beachten, dass es keine Fälle gibt, bei dem sich das Corona Virus 

auf Lebensmitteln hielt und so übertragen werden konnte. Die Viren benötigen hierfür 

einen tierischen oder menschlichen Wirt. Da die Viren hitzeempfindlich sind, kann 

das Infektionsrisiko durch das Erhitzen der Lebensmittel zusätzlich weiter verringert 

werden. 

 

10. Darstellendes Spiel (spielpraktische Übungen) 

Stufe 1 (A ) und 2 (A) 

 Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregel.  

 Betätigungen, die den physikalischen Kontakt zwischen Personen erfordern 

wie z.B. Liebesszenen, Kampfszenen, Paar- und Gruppentanz mit Kontakt, 

Partner und Gruppenakrobatik sind untersagt. 

 Singen und chronisches Sprechen sind zurzeit nicht zulässig, ebenso wie 

Atem- und Sprechübungen  

 Gegenstände, die verwendet werden, sollten nur personenbezogen verwendet 

werden.  

 Bei gemeinsamer Nutzung sollten diese, soweit möglich, ebenfalls durch ein 

tensidhaltiges Mittel gereinigt werden. 

 Ist eine Reinigung nicht möglich, Hände waschen 

 Kleidung nur personenbezogen nutzen, anschließend waschen 
 

Stufe 3 (A) und Stufe  4 (Szenario B) 

 Mindestabstand 2 m einhalten 

                 11.   Pausen, Aufenthaltsbereiche, Flure, Speiseneinnahme 

 MNB/ Maskenpflicht in Fluren/Gängen/Sanitärräumen 
 Abstand der Kohorten - getrennte Pausenbereiche 
 Gebot des „Rechtsverkehrs“ in Fluren und Gängen 
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 Aufenthalt während der Pausen je nach Witterung möglichst im Außenbereich 
 Vermeidung von Warteschlangen, Mindestabstand von 1,50 m einhalten (Kiosk – 

Aufsichten achten auf Mindestabstand) 
 Aufzüge nur von 1 Person zu nutzen (im Einzelfall Begleitperson möglich) 

Speiseneinnahme 
 
Es gibt derzeit keine Fälle, bei denen nachgewiesen ist, dass sich Menschen über den 
Verzehr kontaminierter Lebensmittel mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben. 
Auch für andere Coronaviren sind keine Berichte über Infektionen durch Lebensmittel 
bekannt. 
Alle Stufen 1-4: 

 Persönliche Hygieneregeln beachten. 
 Kein Herumreichen von Brotdosen. 
 Kein Austausch oder Probieren von Speisen, Trinkflaschen und Lebensmitteln 

untereinander. 
Mensa Stufe 1-2 A 

 Mittagessen kohortengetrennt einnehmen (Schüler einer Kohorte sitzen an einem 
Tisch/ 150m Abstand zwischen den Tischgruppen) 

 Betreiber der Mensa dokumentieren den Zeitpunkt des Betretens der jeweiligen 
Kohorte (Einlesen der Essenskarte) 

 Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts und Vermeidung von Warteschlangen 
 Mitarbeiter Essensausgabe haben MNB/Maskenpflicht  
 Händedesinfektionsmöglichkeit muss vorhanden sein. 

 
Mensa Stufe 3 (A) und Stufe 4 (Szenario B) 

 Gemeinsames Mittagessen nur mit 1,50 Abstand 
 
Verzehr mitgebrachter Speisen im Klassenverband alle Szenarien 
Der Verzehr von Speisen im Klassenverband (z. B. Geburtstagskuchen, Schulobst) ist zuläs-
sig.  
Speisen und Lebensmittel sollen nicht frei zugänglich sein, damit die Schülerinnen und 
Schüler Lebensmittel, welche sie nicht selbst verzehren, auch nicht berühren. Hierzu sind 
vor Ort verschiedene Lösungen möglich, die auch von der Art der Bereitstellung abhängen, 
z.B.: 

 Hygienegerechte Portionierung durch eine Person auf individuellen Tellern 
 Entnahme z. B. mit Servietten 

 
 
Infektionsschutz in Unterricht mit praktischen du experimentellen Anteilen 
 
Stufe 1 bis 3 (A) 
 
Praktische Tätigkeiten und die Durchführung von Versuchen sind im Unterricht unter 
Einhaltung der allgemeinen Abstands-und Hygieneregeln des Rahmen-Hygieneplans für 
das jeweilige Szenario möglich).  

 Das gilt z. B. für die Fächer Biologie, Chemie, Gestaltendes Werken, Hauswirtschaft, 
Kunst, Physik, Technik, Textiles Gestalten, für den Unterricht in den Profilen Technik 
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sowie Gesundheit und Soziales und insbesondere für die Fächer, Lernfelder, Module, 
Lerngebiete und optionalen Lernangebote im berufsbezogenen Lernbereich der 
berufsbildenden Schulen, kann jedoch im Rahmen handlungsorientierten 
Unterrichts Bestandteil nahezu jeden Unterrichts sein.  

 Ein Eingreifen der Lehrkraft in Notfällen kann zu einer Unterschreitung des 
Mindestabstands führen. 

 Im Übrigen gilt Folgendes: Grundsätzlich gilt die Empfehlung, Geräte und 
Werkzeuge, die mit den Händen bedient oder genutzt werden, nach Möglichkeit 
personenbezogen zu verwenden.  

 Die gemeinsam genutzten Gegenstände sind am Ende des Unterrichts hygienisch 
abzuwischen. Tensidhaltige Reinigungsmittel wie Seife und Spülmittel sind hier 
ausreichend.  

 Vor und nach der gemeinsamen Nutzung von Gegenständen, die mit den Händen 
berührt werden, sind die Hände gründlich zu waschen. 

 Schutzbrillen sind personenbezogen zu verwenden und vor einer 
Wiederverwendung durch andere Personen hygienisch zu reinigen.  

 Tensidhaltige Reinigungsmittel wie Seife und Spülmittel sind hier ausreichend. 
 Gruppen für Gruppenarbeiten sind unter Berücksichtigung der dokumentierten 

Sitzordnung zu bilden 
 
Stufe 4 (Szenario B) 

 Abstandsgebot mindestens 1,50 in Gruppenarbeiten 
 Einzelarbeiten, -versuche möglich (Hygienevorschriften beachten) 

 
 
 
Unterricht bei gesichtsnahem Kontakt (alle Stufen) 

 Feste Lerntandems/-trios bilden 
 

12.  Evakuierungsübung an Schulen während der Covid-19 
Pandemie 

 

 Es wird empfohlen keine gemeinsame Evakuierungsübung während der 
Pandemie durchzuführen. 

 

 Im ernsten Evakuierungsfall muss den Schülerinnen und Schülern klar sein, dass 
Einbahnstraßenregelungen in dieser Situation aufgehoben sind. 

 

 Probealarm kann durchgeführt werden, so dass alle Schülerinnen und Schüler das 
Signal kennen, kein gemeinsames Sammeln am Sammelplatz durchführen 

 
 

13.  Ganztagsbetrieb  
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Stufe 1 (A) und 2 (A) (vorher bis 3(A)) 
 Ganztagsbetrieb: Mischung aus 2 Jahrgängen möglich, wenn davon abgewichen 

wird, unbedingt Abstand von 1,50 m 
 feste Gruppeneinteilung, inklusive Dokumentation der Sitzordnung und 

Anwesenheit 
 
Stufe 3 (A) 

 Kohorten-Prinzip umfasst nur noch einen Schuljahrgang, wenn davon abgewichen 
wird, unbedingt Abstand von 1,50 m 

 
Stufe 4 (B) 
An gebundenen Ganztagsschulen können Ganztagsangebote weiterhin stattfinden, 
allerdings nur unter Einhaltung der AHA Regeln. 

 

14. Lüftung  

Auf regelmäßige intensive Lüftung ist zu achten! 
 Zur Reduktion des Übertragungsrisikos ist auf die Lüftung zu achten. Es gilt das 

20:5:20 Prinzip (20 min Unterricht, 5 Min lüften, 20 min Unterricht). Die 
Lüftung muss stoßweise erfolgen, durch vollständig geöffnete Fenster und 
Türen.  

 Dauerlüftung sollte nicht erfolgen, um ständige Zugluft zu vermeiden 
 Es kann die CO2 App der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung genutzt 

werden, welche die optimale Zeit und Frequenz der Lüftung bestimmt 
(https://www.dguv.de/webcode.jsp?query=dp1317760) 

 Vor Beginn des Unterrichts lüften 
 In den Pausen lüften  
 Kipplüften ist wirkungslos 

 
 
 
 
 

15.  Hygiene: Räume, Oberflächen, Sanitärräume 

       Reinigung von Oberflächen steht im Vordergrund: 
 Türklinken und Griffe 
 Türen 
 Treppen- und Handläufe 
 Lichtschalter 
 Tische, Telefone, Kopierer 
 Griffbereich 
 
 Müllbehälter sind täglich zu leeren 
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 In den Klassenräumen: eine tägliche Reinigung der Tische ausreichend, mit 
handelsüblichen Reinigungsmitteln (keine Desinfektion) 

 
 Tablets, Computermäuse und Tastaturen sind von den Benutzern nach der 

Nutzung selbst mit bereitgestellten tensidhaltigen Reinigungsmitteln zu reinigen 
 

 In Sanitärbereichen: Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken, Fußböden täglich 
reinigen. Desinfektion nur nach Kontaminierung mit Fäkalien Blut, Erbrochenem 
nötig. Trockengebläse sind außer Betrieb zu nehmen. 

 
 Es werden regelmäßig und vorausschauend ausreichend Flüssigseife und 

Einmalhandtücher aufgefüllt. 
 

 In Sanitärräumen dürfen sich nur entsprechend viele Personen aufhalten, wie auf 
den Schildern steht. (Aufsichten bitte mit beachten) 
 

 Das Umfüllen von Hände-Desinfektionsmitteln, z.B. in kleinere Gebinde, ist nur 
fachgerecht und durch geschultes Personal gestattet. Desinfektionsmittelspender 
sind regelmäßig fachgerecht zu warten und aufzubereiten. 

 

Eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen ist nicht empfohlen! 

16.   Risikogruppen 

        Beschäftigte in der IGS Helpsen: 
 

 eine generelle Zuordnung zur Risikogruppe nicht möglich 
 behandelnder Arzt/Ärztin entscheidet individuell, ob möglicherweise ein Risiko 

für einen schweren Verlauf einer Covid Erkrankung bestehen könnte 
 ein ärztliches Attest bestätigt dies, jedoch ohne Diagnose 
 mögliche betroffene Krankheitsbilder: siehe „Niedersächsischer  Rahmen-

Hygieneplan Corona Schule“, Abschnitt 24. 
 Jede vulnerable Lehrkraft bzw. jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter 

überprüft für sich persönlich, ob das regionale Infektionsgeschehen tatsächlich 
das Verbleiben im Homeoffice erfordert oder ob angesichts niedriger 
Infektionszahlen vor Ort ein Einsatz im Präsenzunterricht unter Einhaltung der 
geltenden Hygieneregeln nach eigenem Ermessen verantwortbar erscheint. 

 Ältere Atteste behalten ihre Gültigkeit 
 Beschäftigte, die das 60. Lebensjahr überschritten haben, werden 

uneingeschränkt im Präsenzunterricht eingesetzt und gelten daher nicht als 
Risikogruppe 

 Schwerbehinderte, die aufgrund ihrer Behinderung die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen nicht einhalten können, ist auf eigenen Wunsch die 
Beschäftigung im Home-Office zu ermöglichen.   

 
 Stufe 1 (A) und 2(A)  

 Schwangere können grundsätzlich im Präsenzunterricht eingesetzt werden 
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 Beschäftigte, die mit vulnerablen Kindern (unter 14 Jahre) in einem Haushalt 
leben, können auf Antrag vom Präsenzunterricht befreit werden, wenn sie engen 
Kontakt zu Schülerinnen und Schülern haben und die Schutzmaßnahmen an der 
Schule nicht ausreichen. Eine solche Befreiung ist möglich, wenn an der Schule 
durch das Gesundheitsamt eine Infektionsschutzmaßnahme angeordnet wurde.  

 In allen übrigen Fällen (vulnerable und pflegebedürftige Angehörige über 14 
Jahre) ist eine Befreiung vom Präsenzunterricht nicht möglich. 

 
 

Stufe 2 (A), 3 (A), und Stufe 4 (Szenario B) 
 
Landesbedienstete, die mit vulnerablen Kindern (unter 14 Jahre) in einem Haushalt 
leben, können auf Antrag vom Präsenzunterricht befreit werden, wenn sie engen 
Kontakt zu Schülerinnen und Schülern haben und die Schutzmaßnahmen an der 
Schule nicht ausreichen. Eine solche Befreiung ist möglich, wenn am Standort der 
Schule oder am Wohnort der bzw. des Landesbediensteten > 35 ist. 
 
Stufe 3 (A) und Stufe 5 (Szenario B) 
 
Den Beschäftigten, die zu den oben definierten Risikogruppen gehören, können nach 
Vorlage eines ärztlichen Attestes auf eigenen Wunsch schulische Aufgaben von zu 
Hause aus wahrnehmen. 
Schwangeren und der Schwerbehinderten, die aufgrund ihrer Behinderung die 
erforderlichen Schutzmaßnahmen nicht einhalten können, ist unverzüglich wieder 
die Beschäftigung im Home-Office zu ermöglichen. 

 
 
      Schülerinnen und Schüler 
  
 Stufe 1 bis 4 
 
 

 Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppen angehören, haben unter 
Einhaltung der jeweiligen vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen regelmäßig am 
Unterricht in der Schule teilzunehmen.  

 Ausnahmen sind nur nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung möglich. 
 Anträge sind an die Schulleitung zu richten.  
 Unabhängig von der Häufigkeit bestätigter Corona-Fälle im Wochenverlauf 

(Inzidenz) am Schulstandort oder Wohnort können Schülerinnen und Schüler mit 
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den Förderschwerpunkten 
geistige Entwicklung, körperlich und motorische Entwicklung oder Hören und 
Sehen, die mit solchen stark gefährdeten Menschen zusammenwohnen ohne weitere 
Voraussetzungen als dem Attest befreit werden. 

 Alle anderen Schülerinnen und Schüler mit Angehörigen aus Risikogruppen werden 
vom Präsenzunterricht befreit, sobald vom Gesundheitsamt eine 
Infektionsschutzmaßnahme (u.a. Schulschließung, Untersagung des Schulbesuchs 
für bestimmte Gruppen) an der Schule verhängt wurde. 
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Stufe 2 und 3 (A) und Stufe 4 (Szenario B) 
 
Für Schülerinnen und Schüler aller Schulformen mit vulnerablen Angehörigen in 
einem Haushalt gilt:  

 Sie können vom Präsenzunterricht befreit werden, wenn der Inzidenzwert am 
Standort der Schule oder am Wohnort der Schülerin bzw. des Schülers > 35 ist.  

 Anträge sind an die Schulleitung zu richten. 
 

 
       Sowohl im Szenario A und B gilt: Die ausschließliche Teilnahme am Lernen zu Hause  
       für SuS ist nur nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung möglich! 
 
 

  
 
   Schutzmaßnahmen durch das Gesundheitsamt 

 Trifft bei Krankheit die entsprechenden Maßnahmen (Quarantäne von 
Lerngruppen, Klassen, Jahrgängen, Schulschließung) und kann jederzeit, je nach 
Infektionslage entsprechende Schutzmaßnahmen anordnen. (Tragen der MNB, 
Zutrittsbeschränkungen, Einschränkung des Ganztagsbetriebes oder des 
Schulsports) 

 Schule kann keine Quarantäne aussprechen, jedoch in Absprache mit der LschB 
Schutzmaßnahmen (Distanzlernen) anordnen, bis das Gesundheitsamt 
entsprechende Entscheidungen trifft. 
 

 
Helpsen, 30.11.2020   Carolin Gümmer    / S. Komander  
          
 
Anhang 

Die Corona-Warn-App wird allen am Schulleben Beteiligten ausdrücklich 
empfohlen.  
Es ist ausreichend, wenn die App im Hintergrund läuft und das Handy auf stumm 
geschaltet ist. 
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Antrag Stand 22.10.2020, Befreiung bei vulnerablen Angehörigen 
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Übersicht Regelungen ab 02.11.2020 
 

 


